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3.3 Siedlungsschwerpunkte 

(1) In den ländlichen Räumen werden als Ergänzung zu den Zentralen Orten Siedlungs-

schwerpunkte festgelegt.  

 

(2) In den Tourismusschwerpunkträumen nehmen die touristischen Siedlungsschwer-

punkte besondere touristische Versorgungsaufgaben wahr. 

 

(3) Touristische Siedlungsschwerpunkte in der Planungsregion Vorpommern sind die 

Gemeindehauptorte der Gemeinden: Ahrenshoop, Breege, Dierhagen, Dranske, 

Glowe, Göhren, Insel Hiddensee, Karlshagen, Koserow, Loddin, Middelhagen, 

Trassenheide, Prerow, Ückeritz, Wiek und Wustrow.   (Z) 
 

(4) In den übrigen ländlichen Räumen werden zur Sicherung der ortsnahen Grundversor-

gung die Hauptorte der folgenden Gemeinden als Siedlungsschwerpunkte festgelegt: 

Ahrenshagen-Daskow, Altenkirchen, Altenpleen, Born, Gingst, Grammendorf, Krien, 

Lassan, Niepars, Penkun, Spantekow, Süderholz, Sundhagen, Usedom, Velgast, 

Wittenhagen und Züssow.   (Z) 
 
Begründung: 

Gemäß Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern können in den Regionalen 
Raumentwicklungsprogrammen Siedlungsschwerpunkte festgelegt werden. Siedlungsschwerpunkte 
haben im Wesentlichen ergänzende ortsnahe Versorgungsaufgaben. Mit der Festlegung der 
Siedlungsschwerpunkte soll die Sicherung der ländlichen Räume als Wohn- und Wirtschaftsstandorte 
unterstützt werden. 
In Tourismusschwerpunkträumen müssen in der Saison zusätzlich zu den Einwohnern auch Gäste 
versorgt werden, deren Anzahl die Einwohnerzahl um ein Vielfaches übersteigt. In den zentralen 
Orten allein kann dieser Bedarf nicht gedeckt werden. Aus diesem Grunde werden in den Touris-
musschwerpunkträumen zusätzlich zu den zentralen Orten touristische Siedlungsschwerpunkte 
festgelegt, die besondere touristische Versorgungsaufgaben mit ausgewählter technischer, sozialer 
und kultureller Infrastruktur wahrnehmen. 
Als touristische Siedlungsschwerpunkte werden die Gemeindehauptorte jener Gemeinden festgelegt, 
die keine zentralörtlichen Funktionen wahrnehmen und mehr als 100 000 Übernachtungen im Jahr 
registrieren. 
Die Siedlungsschwerpunkte in den übrigen ländlichen Räumen sind in der Regel die ehemaligen 
Ländlichen Zentralorte, die die Kriterien für eine Einstufung als Grundzentrum nicht erfüllen und 
deshalb ihren Zentralortstatus verlieren.  
 
 
3.4 Einbindung in europäische, überregionale und regionale Netze 

(1) Die günstige Lage Vorpommerns im sich wirtschaftlich und kulturell dynamisch 

entwickelnden Ostseeraum und die Nähe zur Metropole Berlin und zum Oberzentrum 

Stettin sollen offensiv für die Entwicklung der Region genutzt werden. 

Die transnationale raumordnerische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit 

im Ostseeraum ist weiter zu stärken und auszubauen.  
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Die nationalen und internationalen Verkehrsnetze sind weiterzuentwickeln. 

 

(2) Die multilaterale Zusammenarbeit mit den benachbarten Ostseeanrainerstaaten soll 

auf der Grundlage erreichter Arbeitsergebnisse im Rahmen der bestehenden 

Strukturen und Kooperationen weiter gestärkt und ausgebaut werden. 

 

(3) Der Intensivierung von Kooperationen und der Arbeit in Kompetenznetzwerken ist 

eine hohe Bedeutung beizumessen. 

 
Begründung: 

Der Ostseeraum gehört zu den Regionen Europas mit der höchsten Entwicklungsdynamik, vor allem 
von der benachbarten Öresundregion gehen starke Impulse aus. Kleinräumig werden hohe Erwartun-
gen in die Zusammenarbeit mit der benachbarten Wojewodschaft Westpommern, dem oberzentralen 
Entwicklungsraum Stettin sowie dem Entwicklungsraum Swinemünde gesetzt. Besondere Entwick-
lungschancen ergeben sich aus dem Umstand, dass die östlichsten Teile der Planungsregion zum 
engeren Verflechtungsbereich der Großstadt Stettin gehören. Die Planungsregion Vorpommern liegt 
an der Nahtstelle von Mittel-, Nord- und Osteuropa. Aus dieser Mittlerfunktion ergeben sich Chancen, 
die noch besser als bisher als Standortvorteil im Wettbewerb der Regionen genutzt werden können 
und müssen. Dazu ist es wichtig, dass Vorpommern offensiv den internationalen Erfahrungsaustausch 
sucht und sich als Begegnungsstätte im Ostseeraum positioniert. Gleichzeitig müssen die Vernetzung 
bestehender Leistungsschwerpunkte innerhalb der Region vorangetrieben und strategische Partner-
schaften über die Regionsgrenzen hinweg aufgebaut werden. Der Kommunalgemeinschaft Europa-
region Pomerania e.V., in der alle Gebietskörperschaften der Planungsregion Vorpommern Mitglied 
sind, kommt eine besondere Bedeutung als Beratungs-, Informations- und Kommunikationseinrichtung 
für die Entwicklung der Grenzräume zu. Die neuen EU-Förderprogramme für den Zeitraum 2007 – 
2013 können für den Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit genutzt werden.  
Kooperationen und Netzwerkarbeit schaffen auf jeder räumlichen Ebene und in jeder Branche 
Voraussetzungen für eine bessere Ausnutzung von Ressourcen und in der Folge für eine 
Verbesserung des Angebotes, denn die Partner können sich auf ihre Stärken konzentrieren und 
einander ergänzen. Von besonderer Bedeutung sind für die wirtschaftliche Entwicklung Vorpommerns 
Netzwerke und Verbünde für die Bereiche Metallverarbeitung einschließlich Schiffbau, Biotechnologie, 
Plasmatechnologie, Medizintechnik, Umweltmedizin, Informations- und Kommunikationstechnik, 
Energietechnologie. Räumlich bilden die beiden Teile des gemeinsamen Oberzentrums Stralsund –
Greifswald wichtige Knoten in vielen Netzwerken und Kooperationsverbünden; sie stellen häufig die 
Kommunikationsbasen für den Austausch mit den Nachbarregionen dar. Für die Entwicklung des 
Europagedankens und die Bildung von Netzwerken ist die Pflege zahlreicher und vielfältiger Partner-
schaften auf der kommunalen Ebene von besonderer Bedeutung. Dabei kann auf Traditionen 
aufgebaut werden, die bis in die Hansezeit zurückreichen. Das gemeinsame kulturelle Erbe im Ost-
seeraum bietet eine gute Grundlage für Interreg-Projekte und andere Formen der Zusammenarbeit.    
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4. Siedlungsentwicklung 

4.1 Siedlungsstruktur 

(1) Die historisch gewachsene dezentrale Siedlungsstruktur der Region soll in ihren 

Grundzügen erhalten werden. Sie soll entsprechend den wirtschaftlichen und 

sozialen Bedürfnissen der Bevölkerung weiterentwickelt und den Erfordernissen des 

demographischen Wandels angepasst werden. 

 

(2) Die Siedlungsentwicklung soll die optimale Nutzung der vorhandenen sozialen, 

kulturellen, sportlichen, wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur unterstützen. 

Die Siedlungsentwicklung soll eine räumliche Zusammenführung von Wohnen, 

Arbeiten, Versorgung, Dienstleistung und Kultur befördern. 

 

(3) Schwerpunkte der Wohnbauflächenentwicklung sind die Zentralen Orte. Sie sollen 

sich funktionsgerecht entwickeln. In den übrigen Gemeinden ist die Wohnbauflächen-

entwicklung am Eigenbedarf, der sich aus Größe, Struktur und Ausstattung der Orte 

ergibt, zu orientieren.   (Z) 
 

(4) Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen hat in Anbindung an bebaute Ortslagen zu 

erfolgen.   (Z)  
Der Entstehung neuer Splittersiedlungen sowie der Erweiterung vorhandener 

Splittersiedlungen soll entgegengewirkt werden. 

 

(5) Die gewerbliche Bauflächenentwicklung soll auf die Zentralen Orte konzentriert 

werden. In den anderen Gemeinden soll sich die gewerbliche Bauflächenentwicklung 

am Eigenbedarf, der sich aus Größe, Struktur und Ausstattung der Orte ergibt, 

orientieren. 

 

(6) Grundsätzlich ist der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung vorhandener 

Baugebiete der Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen zu geben.   

 

(7) Die Siedlungsentwicklung soll sich unter Berücksichtigung sparsamer 

Inanspruchnahme von Natur und Landschaft vollziehen. Dabei ist den Ansprüchen an 

eine ressourcenschonende ökologische Bauweise Rechnung zu tragen.    

 

(8) Bauflächen auf dem Wasser sind nur in eng eingegrenzten, detailliert begründeten 

Ausnahmefällen, nach Prüfung ihrer Raumverträglichkeit, zulässig. Dabei sind insbe-

sondere die städtebaulichen, naturschutzfachlichen und erschließungstechnischen 
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Auswirkungen sowie die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und den Küsten- und 

Hochwasserschutz abzuwägen. 

 

(9) Bei größeren Baulandausweisungen ist eine Kooperation benachbarter Gemeinden 

anzustreben. Insbesondere bei der Ausweisung und Nutzung von Gewerbegebieten 

soll eine verstärkte Abstimmung und interkommunale Zusammenarbeit zwischen 

Gemeinden erfolgen. 

 

(10) Die Zusammenarbeit und arbeitsteilige Wahrnehmung wichtiger Funktionen der 

Gemeinden im Rahmen von Städtenetzen soll unterstützt werden. 

 
Begründung: 

Die Siedlungsstruktur der Region Vorpommern ist durch nur wenige größere Zentren und eine 
Vielzahl kleiner Siedlungen gekennzeichnet. Nur die beiden Städte Greifswald und Stralsund haben 
mehr als 20 000 Einwohner.  
Im Sinne der dezentralen Konzentration ist die Erhaltung der Siedlungsstruktur angesichts der 
rückläufigen Einwohnerentwicklung ein wichtiges Anliegen. Deshalb sind Ansiedlungspotenziale vor 
allem für die Stärkung der Zentralen Orte zu nutzen. Mit der Sicherung der Grundausstattung in den 
Grundzentren wird auch in den dünn besiedelten ländlichen Räumen die Wahrnehmung der Daseins-
grundfunktionen gewährleistet.  
Im Rahmen der Wohnbauentwicklung umfasst der Eigenbedarf vorrangig den Bedarf der ortsan-
sässigen Bevölkerung. Hinsichtlich der gewerblichen Entwicklung umfasst der Eigenbedarf die 
Erweiterung der ansässigen Betriebe, die Neuansiedlung von Betrieben, die der örtlichen Grund-
versorgung oder zur Strukturverbesserung dienen sowie die Ansiedlung von Betrieben, die an 
besondere Standortbedingungen gebunden sind (z. B. Rohstoffvorkommen).  
Die Region Vorpommern ist durch eine noch weitgehend intakte, sehr vielfältige, attraktive Landschaft 
gekennzeichnet. Die Erhaltung dieses Potenzials und die Entwicklung der Siedlungen im Einklang mit 
Natur und Landschaft sind deshalb besonders wichtig. Durch einen sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Potenziale minimiert werden. Darüber hinaus 
können durch energieoptimierte Bauweisen und die Minimierung von Emissionen die natürlichen 
Ressourcen geschont werden.  
Um einer Zersiedelung an den attraktiven Küstenabschnitten entgegenzuwirken, soll das Bauen auf 
dem Wasser auf begründete Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Dabei sollte der Bedarf nachgewie-
sen werden. Der Leitfaden „Bauen im Wasser in Mecklenburg-Vorpommern“ des Ministeriums für 
Verkehr, Bau und Landesentwicklung gibt wichtige Hinweise zu planerischen und rechtlichen Fragen.  
Durch Kooperation und Abstimmung benachbarter Gemeinden können Planungs- und Erschließungs-
kosten optimiert, Landschaftsverbrauch reduziert und Infrastrukturen bestmöglich ausgelastet werden. 
Die Zusammenarbeit im Rahmen von Städtenetzen betrifft z. B. die weitere Ausgestaltung des 
gemeinsamen Oberzentrums Stralsund – Greifswald oder die Kooperation im Rahmen des U.T.E. – 
Verbundes der Städte Ueckermünde, Torgelow und Eggesin. Dadurch können Synergieeffekte erzielt 
werden, die die weitere Entwicklung befördern. 
 
 
4.2 Stadt- und Dorfentwicklung 

(1) Städte und Dörfer sollen sich entsprechend ihrer Funktion, Struktur und Gestalt 

behutsam weiterentwickeln. Städtebau und Architektur sollen die landschafts-

typischen Siedlungsformen, das Ortsbild, die Landschaft und die regionalen 

Gegebenheiten berücksichtigen.  
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